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Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Fra u s ehe r und Ge~ossen, 
Zl 375/J-NR/71, betreffend die Auflassung der Sonderan­
stalt für Jugendliche Hallein, die ich am 1,5.Jänner 1971 
erhalten habe, beantworte ich wie folgt:----

Zu 1): Die Meldung der "Salzburger Nachrichten" 
vom 8.1.1971 entspricht den Tatsachen. f.U t Verordnung vom 
27.1.1971 erfolgte die Abänderung des § 2 der Sprengel­
verordnung für den Jugendstrafvollzug, BGBl 1970/93. Diese 
Verordnung ist mit dem 1.2.1971 in ~aft getreten, sodaß 
mit diesem Tage Arreststrafen, deren Strafzeit drei 

. Monate, nicht aber ein Jahr übersteigt, an männlichen 
Jugendlichen ausschließlich in der Sonderanstalt für Jugend­
liche Gerasdorf zu vollziehen sind. 

Zu 2): Der Grund für die Schließung der Sonder­
anstalt für Jugendliche Hallein ist nicht darin zu suchen, 
daß sich diese Jmstal t nicht bewährt hat. Vielmehr hat 
der Leiter dieser Sonderanstalt wiederholt deren Auflösung 
mit der Begründung angeregt, daß kaum Jugendliche im Sinne 
des § 1 Ziffer 2 JGG 1961 zur Aufnahme kamen. Auch das 
Bemühen, durch Unterstellung Heranwachsender unter den 
Jugendstrafvollzug die Sonderanstalt für Jugendliche Hallein, 
in der bis zu 42 Gefangene' untergebracht werden können, 
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besser auszunützen, brachte nicht den ge,·rünschten 

Erfolg. Der Gesamtstand am 1.1.1971 betrug überhaupt 

nur mehr 18 Gefangene. 

Dieser geringe Belag der Sonderanstalt für 

Jugendliche Hallein legte daher ihre Auflösung nahe, 

die deshalb auch vom Präsidenten des Landesgerichtes 

Salzburg befürwortet \.\jurda. ~ Eine Ubertragung ihrer 

.Funktion auf die Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf 

liegt im übrigen im Sinne der Durchführung· der Hestimnn.mgen 

des Strafvo11zugsgesetzes, das ~m 1. J'änner 1970 in Kraft 

getreten ist. Zu diesen Überlegungen kam noch die Tat­

sache,daß mit einer vorUbergehenden Verwendung der 

freiwerdenden Räumlichkeiten .. (es ist an die Einrichtur'lg 
. . " , 

einer Sondera.nstalt für den Erstvollzllg gedacht) durch 

daslandesgerichtlicheGefangenenhaus Salzburg der akut~ 

. überbelag dieser Anstal t herabgesetzt Werden körmte. 

,?u :2) :, Die Sc.hLLeßung der Sonderanstalt für 

JugeneUiche H8.11f~in bedeutet h:Eün Abgehen vom Grund··­

satz, kleineren Vollzugsansta.1 teil gegenübe:r' großen 

Gefangenenhäusern den Vorzug zu geben, da ni6ht nur die 
Sonderanstalt Hallein, sondern aucH die Sonder~ristalt 

für ,Jugendliche Gerasdorf· zu den ldeinen Gefangenen-·· 

häusern zu' rf~chnen ist, sie erfolgte vielmehr aussch~L.ieß·­

lieh im Interesse einer besseren Ausnützung beid'er lül'-

. stalten. Die Verlegung .ju2;endlic
R
her Strafgefatl.gener aus 

den westlichen Bundesländern nach G(~rasdorf' vJird fUr 

di.ese in einzelnen Fällen eine gewisse Erschwernis hin­

sichtlich der Familienkontakte bedeuten~ Andererseits 

stehen aber diesem möglichen Nachteil. z\'feifellos die 

ganz besonders günstigen Bedingu.ngen für d.ie Anwendung 

fortschrittlicher Methoden zur Resozialisierung in der 
neuerrichteten Sonderanst'alt für J·ugendliche Gerasdo:cf 

gegenüber. 

11.Härz· 1971 
Der Bundesminister: 
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